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KANTON AARGAU





Regierungsrat






Interpellation Erika Müller, Lengnau, vom 27. März 2007 betreffend Förderung des Instrumentalunterrichts an der Primarschule; Beantwortung


Aarau, 12. September 2007
07.85

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach der Einreichung zugestellt. 

II.

Der Regierungsrat antwortet wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2

„Durch die Einführung der Musikalischen Grundschulung zeigt die Regierung, dass sie die Musikbildung als wichtig erachtet. Was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen, um auch für die Primarschulkinder Instrumentalunterricht einzuführen?“

„Wie soll der Wegfall des bestehenden Freifachangebots im 6. Schuljahr aufgefangen und neu geregelt werden?“

Dem Regierungsrat ist bewusst, dass mit der Verlängerung der Primarschule um ein Jahr die Organisation des Instrumentalunterrichts tangiert wird. Aus diesem Grund wurde eine erziehungsrätliche Arbeitsgruppe geschaffen mit dem Auftrag, aufzuzeigen, wie Instrumentalun​terricht an die neuen Grundlagen angepasst werden kann. In diese Arbeitsgruppe nehmen alle betroffenen Organisationen Einsitz:

· Verein Aargauischer Instrumental- und Schulmusiklehrkräfte (AIS);

· Verein Aargauischer Musikschulen (VAM);

· Koordination Musikbildung Aargau (KMA);

· Fachbereich Musik an der Pädagogischen Hochschule (FHNW PH);

· Verein Aargauischer Schulpflegepräsidien (VASP);

· Aargauischer Verein der Schulleiterinnen und Schulleiter (VSL);

· Ein Mitglied des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (alv).

Der Instrumentalunterricht ist nicht Teil des Bildungskleeblatts, sondern eine Frage des Lehrplans. Das Thema soll im Zusammenhang mit der Schaffung eines Lehrplans für die Deutschschweiz behandelt werden. Falls der Instrumentalunterricht im bisherigen Umfang (1/3 Lektion pro Schülerin oder Schüler) über die ganzen neun Schuljahre der Volksschule oder ab der 3. Klasse Primar im Anschluss an die Musikgrundschule vom Kanton mitfinanziert würde, wären erheblich mehr Mittel nötig als heute. Der Aufwand für den Kanton würde sich verdoppeln von heute rund 15 Mio. Franken auf neu 30 Mio. Franken pro Jahr. Diese Mittel stehen im Rahmen des Bildungskleeblatts nicht zur Verfügung. Es geht somit darum, mit den vorhandenen Mitteln eine Lösung zu konzipieren, die auf die neuen Strukturen Rücksicht nimmt und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entspricht.

Zur Frage 3

„Seit ungefähr 25 Jahren haben verschiedene Bildungsdirektoren immer wieder versprochen, den Instrumentalunterricht ab der Primarschule zu kantonalisieren. Ist nicht spätestens jetzt mit der anstehenden grossen Bildungsreform die entsprechende Umsetzung unumgänglich?“

Die Frage wird im Zusammenhang mit einem geplanten Lehrplan für die Deutschschweiz zu entscheiden sein.

Zur Frage 4

„Wie gedenkt der Regierungsrat die hohe Fertigkeit zur individuellen Förderung, über welche Instrumentallehrpersonen verfügen, in der neuen Strukturreform besser zu nutzen?“ 

Die bessere Einbettung des Instrumentalunterrichts in die Volksschule ist eine Zielsetzung, die der Regierungsrat teilt. Sie wird sich auch als wichtig erweisen, weil durch die Blockzeiten weniger Randzeiten für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen, um ausserhalb der Unterrichtszeiten noch den Instrumentalunterricht zu besuchen. Instrumentalunterricht, insbesondere Ensembles und Bands, wird auch in die Tagesstrukturen integriert werden müssen und ist eines der bereits bestehenden schulnahen Förderangebote. Die er​wähn​te Arbeitsgruppe wird sich somit auch mit den Fragen der besseren Integration der Instrumentallehrpersonen in die Volksschule beschäftigen.

Zur Frage 5

„Kennt der Regierungsrat die modernen Rahmenbedingungen für Instrumentalunterricht des Kantons Baselland sowohl in Bezug auf die Organisationsstrukturen als auch die Lektionszeiten für die Schülerinnen und Schüler wie auch die Elternbeiträge?“

Im Gegensatz zur Situation im Aargau liegt im Kanton Basel-Landschaft die Finanzierung des Instrumentalunterrichts ausschliesslich bei den Gemeinden und Eltern. Die Elternbeiträge sind auf maximal 33.3 % der Kosten festgelegt. Die Löhne der Instrumentallehrpersonen sind kantonal einheitlich geregelt und die Lehrpersonen unterstehen dem Personalgesetz des Kantons. 

Inwieweit im Kanton Aargau die gesetzlichen Grundlagen und die Organisationsformen der Musikschulen zu ändern sind, wird sich aus den bevorstehenden Arbeiten ergeben.

Zur Frage 6

„Wie hoch darf die finanzielle Beanspruchung zur musikalischen Förderung ihrer Kinder im Volksschulalter für die Eltern maximal ausfallen?“

Der Regierungsrat gedenkt, auch weiterhin Gruppenunterricht in einer Dreiergruppe anzubieten, der für die Eltern kostenlos ist. Einzelunterricht und deren Kosten, sind Sache der Eltern und der teilweise von den Gemeinden getragenen Musikschulen. Mit einer unentgeltlichen Drittellektion Instrumentalunterricht für jede Schülerin und jeden Schüler der Volksschuloberstufe leistet der Kanton einen substantiellen Beitrag zur Verbilligung des Instrumentalunterrichts. Es besteht nicht die Absicht, die kantonalen Mittel beim Instrumentalunterricht zu kürzen.

Zur Frage 7

„Wie wichtig ist es dem Regierungsrat, durch gut ausgebildeten Nachwuchs die musikalischen Bedürfnisse der Allgemeinheit sowie die Pflege der traditionellen Volksmusik im Kanton AG aufrecht zu erhalten?“

Der Regierungsrat hat die Schaffung der Koordination Musikbildung Aargau (KMA) ideell und materiell unterstützt. Damit wurde ein Gremium geschaffen, das alle an der Musikbildung Beteiligten unter einem Dach zusammenfasst und als Ansprechpartner für Fragen der Nachwuchsförderung in allen musikalischen Gebieten dient. Die KMA ist auch in der Arbeitsgruppe zur Neuorganisation des Instrumentalunterrichts vertreten. Es ist dem Regierungsrat wichtig, dass nicht nur die musikalischen Belange der Schule, sondern auch die des Freizeitbereichs mitgedacht werden. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 927.–.
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